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Kapitalmarktzins: 4,50 %
Sterbetafel: AVÖ 2008-P, Rechnungsgrundlagen für die Pensionsversicherung - Pagler & Pagler

Berechnungsgrundlagen für Statut "Angestellte Verwaltung"

Pensionsalter entsprechend der vorzeitigen Alterspension gem. ASVG
Valorisierungsfaktoren Gehalt: 3,00 %, anteilig angewendet zu 80,00 %

zusätzliche Hochrechnung nach Schema "KV Innendienst (alt)"
liquide Pension: 1,78 %

Fluktuation abhängig vom Dienstalter
bis zum 3. Dienstjahr: 60,00 %
bis zum 5. Dienstjahr: 50,00 %
bis zum 10. Dienstjahr: 40,00 %
bis zum 20. Dienstjahr: 20,00 %
bis zum 40. Dienstjahr: 10,00 %
darüber hinaus: 0,00 %

Alterspension
Höhe als Prozentsatz vom Letztbezug, abhängig von der Anzahl der Dienstjahre

10,00 % nach 10 Dienstjahren, darüberhinaus für jedes weitere Dienstjahr:
0,50 % für Gehaltsteile unter Euro 50.000,00 und 4,00 % für Gehaltsteile darüber

maximal 25,00 % des Letztbezuges
maximal 40 Dienstjahre werden berücksichtigt

Abfertigungszeitraum pauschal im Ausmaß von einem Jahr berücksichtigt

Berufsunfähigkeitspension
Höhe abhängig vom Lebensalter kann die Berufsunfähigkeitspension in

unterschiedlicher Höhe von der Alterspension bemessen werden:
bis zum 40. Lebensjahr: 50,00 % der Alterspension
bis zum 50. Lebensjahr: 60,00 % der Alterspension
bis zum 60. Lebensjahr: 70,00 % der Alterspension
bis zum 65. Lebensjahr: 80,00 % der Alterspension

Hinterbliebenenpension
Höhe in der Anwartschaftsphase (Aktivzeit):

60,00 % der Berufsunfähigkeitspension vor Abzug allfälliger Gegenrechnungen
in der Leistungsphase:

60,00 % der Alterspension vor Abzug allfälliger Gegenrechnungen
Waisen allfällige Waisenpensionen werden durch einen Zuschlag von 5,00 berücksichtigt.
Bewertungsmethode die Bewertung der Hinterbliebenenanspüche erfolgt kollektiv.
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